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Zu § 3 MinStV-E 

§ 3 Absatz 3 MinStV-E enthält die Voraussetzungen für das Wahlrecht zur verein-

fachten Berichterstattung. Wünschenswert wäre eine Klarstellung dazu, wann die 

Anforderung der Nr. 1 erfüllt ist, wonach ein Buchungssystem eine steuerhoheits-

bezogene Berichterstattung ermöglichen muss. So ist etwa fraglich, ob für die 

grenzüberschreitende Zuordnung von Gewinnen und Steuern bei Betriebstätten 

ein eigener Buchungskreis notwendig ist. Es ist u. E. auch nicht klar, inwieweit sich 

diese Anforderung der Nummer 1 von der Nummer 2 unterscheidet, wonach eine 

verlässliche Zuordnung von Rechnungslegungsdaten zu einzelnen Steuerhoheits-

gebieten möglich sein muss.  

 

Vergleichbares betrifft die Anforderung in Nummer 2, wonach das Verfahren die 

Aggregation in den Konzernabschluss sicherstellen muss. Auch hier wären weitere 

Auslegungshinweise in der Begründung hilfreich. 

 

Petitum: 

Wir regen an, dass Auslegungshinweise in der Begründung aufgenommen wer-

den.  

 

 

Zu § 4 MinStV-E 

Zunächst einmal wäre es u. E. sinnvoll und wünschenswert, wenn zumindest in 

der Begründung zu § 4 MinStV-E klargestellt wird, dass das deutsche Mindest-

steuergesetz für das Ausfüllen des Mindeststeuer-Berichts herangezogen werden 

kann, weil es den GloBE-Mustervorschriften entspricht. Einen Verweis auf die 

GloBE-Mustervorschriften halten wir für rechtlich problematisch. 

 

Ungeachtet dessen wirft § 4 Abs. 2 MinStV-E u. E. auch einige Fragen auf und 

erscheint in der vorliegenden Formulierung sehr weitgehend. 

 

Satz 1: 

Die Ausnahmeregelung sieht in der derzeitigen Fassung zwei Ausnahmefälle vom 

Grundsatz der Maßgeblichkeit der GloBE-Mustervorschriften vor: 

1. Ein Teil der Unternehmensgruppe ist in einem Steuerhoheitsgebiet mit 

QDMTT-Safe-Harbour-Status belegen. 

2. Ein Teil der Unternehmensgruppe ist in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, 

das als einziges Steuerhoheitsgebiet Besteuerungsrechte an der ganzen Un-

ternehmenssteuergruppe nach einer anerkannten Primär- oder Sekundärer-

gänzungssteuerregelung hat. 

 

Die Rechtsfolge erscheint uns unklar formuliert. Es heißt:  

„…. müssen die erforderlichen Berechnungen auf Basis der anerkannten Primär- 

oder anerkannten der Sekundärergänzungssteuerregelung durchführen und im 

Mindeststeuer-Bericht berichten.“ 
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Es sollte hier klarer geregelt werden, dass in Fall 1 die QDMTT-Regelungen des 

betreffenden Staats maßgeblich sind und in Fall 2 die nationalen Regelungen zur 

IIR oder UTPR des betreffenden Staats. 

 

Satz 2: 

Außerdem geht u. E. die Berichtspflicht über Abweichungen zur lokalen Gesetz-

gebung in Abs. 2 Satz 2 in der gegenwärtigen Formulierung potenziell zu weit. 

 

Es geht um den Fall abweichender „lokaler Gesetzgebung“ von den GloBE-Mus-

tervorschriften der OECD. Fraglich ist nach der Formulierung, welche lokale Ge-

setzgebung hier überhaupt gemeint ist. Nachvollziehbar wäre eine solche Pflicht 

wohl allenfalls mit Blick auf andere Staaten, die ebenfalls Besteuerungsrechte 

bzgl. niedrig besteuerter Einheiten haben (QDMTT, POPE). Außerdem sollte ge-

nauer geregelt werden, wann eine Abweichung vorliegt, z. B. zur Ermittlung der 

QDMTT laut Erklärung im QDMTT-Staat. 

 

Zudem sollte es keine zusätzliche Berichtspflicht geben, wenn die Unternehmens-

gruppe ihren Mindeststeuer-Bericht entsprechend der Vorgaben in Satz 1 abwei-

chend von den GloBE-Mustervorschriften ausfüllt. Das betrifft etwa den Fall, dass 

beim Befüllen der Datenpunkte dem nationalen Recht des QDMTT-Safe-Harbour-

Staats gefolgt wird. In diesem Fall dürfen etwaige Differenzen zu den hypotheti-

schen Zahlen auf Basis der GlobE-Mustervorschriften nicht Gegenstand einer Be-

richtspflicht sein. 

 

Petitum: 

§ 4 Abs. 2 sollte klarer gefasst werden und eine einfache Anwendbarkeit ermögli-

chen. 

 

Satz 1 könnte beispielsweise lauten: 

 

„Teile von Unternehmensgruppen, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, 

1. das die Voraussetzungen des § 81 des Mindeststeuergesetzes erfüllt oder 

2. nur diesem Besteuerungsrechte an der gesamten Unternehmensgruppe nach 

einer anerkannten Primär- oder anerkannten Sekundärergänzungssteuerre-

gelung zusteht,  

müssen die erforderlichen Berechnungen auf Basis der im nationalen Recht des 

betreffenden Steuerhoheitsgebiet umgesetzten anerkannten nationalen Ergän-

zungssteuerregelung (Fall 1.)  

oder  

anerkannten Primär- oder Sekundärergänzungssteuerregelung (Fall 2.) 

durchführen und im Mindeststeuer-Bericht berichten.“ 

 

Die zusätzlichen Berichtspflichten nach Satz 2 sollte klarer formuliert und auf 
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wenige Fälle eingegrenzt werden. 

 

 

 

Berlin, den 6. Oktober 2025 

 

 


